BKCZ] SBB CFF FFS

Allgemeine Nutzungsbestimmungen der SBB fir ideelle Promotionen
auf dem Bahnhofareal.

Grundlage der Nutzung des Areals der SBB AG ist die Regelung fiir die Benutzung der 6ffentlichen
Bereiche des Areals der SBB AG IM 70002.

1. Gegenstand

Ideelle Promotionen auf dem 6ffentlich zuganglichen Areal der SBB AG werden an vorgegebenen
Standorten und Zeiten bewilligt.

Keine Bewilligung ist fur die Nutzung der als ,bewilligungsfreie Promotionsplatze* markierten Fla-
chen in den grésseren Bahnhofen erforderlich.

Als ideelle Nutzungen gelten samtliche Aktivitdten, mit welchen u.a. politische, religidse, humani-
tare, kulturelle oder 6kologische Zwecke verfolgt werden, unter Ausschluss kommerzieller Nutzun-
gen.

Bei kommerziellen Nutzungen mit ideellem Hintergrund (insb. politisch, religiés, humanitar,
kulturell oder 6kologisch; sog. Mischnutzungen) durch steuerbefreite gemeinniitzige
Organisationen, han-delt es sich um Fundraising. Fir das Fundraising von gemeinnuitzigen
Organisationen bestehen separate Nutzungsbestimmungen (Allgemeine Nutzungsbestimmungen
der SBB AG fir Fundrai-sing-Aktivitaten auf dem SBB-Areal).

Fur kommerzielle Promotionen bestehen ebenfalls separate Nutzungsbestimmungen (Allgemeine
Nutzungsbestimmungen der SBB AG fiir kommerzielle Promotionen auf dem Bahnhofareal).

Begriffsdefinitionen

¢ Promotion: Unter Promotion werden alle vortibergehenden Aktivitdten zusammengefasst,
die der Aktivierung / Bewerbung eines Produkts (z.B. Konsumguter oder Dienstleistungen)
insbesondere zur Erhéhung des Bekanntheitsgrads dienen und hinsichtlich Platzbedarfes,
personellem und administrativem Aufwand fur die SBB AG von geringem Umfang sind.

e Fundraising: Mittelakquisition bzw. Mittelbeschaffung: umfasst alle Aktivitaten zum Aufbau
von Beziehungen (Mitgliederanwerbung) mit dem Zweck, Ressourcen anzuwerben.

o Kommerziell: Rein wirtschaftlicher Zweck ohne gemeinnitzigen (insb. politischen, religio-
sen, humanitaren, kulturellen oder 6kologischen) Hintergrund.

o Ideelle Promotion: Aktivitaten, mit welchen u.a. politische, religidse, humanitare, kulturelle
oder 6kologische Zwecke verfolgt werden, basierend auf Freiwilligenarbeit und somit unter
Ausschluss einer Erwerbstatigkeit oder kommerziellen Nutzung.

¢ Gemeinnitzige Organisation: Hierbei handelt es sich um das auf den Fundraisingflachen
beworbene gemeinnitzige Hilfswerk, welches einen gemeinnitzigen Zweck verfolgt.

o Veranstalterin: Die Firma / Organisation, welche die Promotion mit inrem Personal durch-
fuhrt.

e Promotor:innen: Als Promotor:innen werden die Personen bezeichnet, die Passanten zum
Zweck der Werbung tber ein Produkt oder eine Dienstleistung informieren resp. diese ge-
gebenenfalls mit einem Produktmuster oder Flyer bedienen.

¢ Dialoger:in: Personen, die in aktiver Form Passant:.innen zum Zweck der Anwerbung an-
sprechen.

Nicht zugelassen sind Nutzungen, die
- den ordentlichen Bahnbetrieb stéren, oder den Zugang zur Bahn behindern;
- einen Gefahrenzustand schaffen;
- gegen Sitte und Anstand verstossen;
- geschutzte Personlichkeitsrechte verletzen;
- die Sauberkeit beeintrachtigen;
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- gegen gesetzliche Vorschriften verstossen; oder
- Beschallung beinhalten (Ausnahme gemass Ziff. 5)

2. Bewilligung

Fur alle Promotionen auf SBB AG Areal wird eine schriftliche Bewilligung bendtigt. Eine
Bewilligungsanfrage kann online Uber unsere Webseite tber https://promo.sbb-immobilien.ch
gestellt werden.

Gesuche kdnnen frihestens 5 Monate im Voraus eingereicht werden. Die minimale Bearbeitungs-
frist des Antrags betragt 7 Arbeitstage. Fir spater eingereichte Gesuche kann die fristgerechte
Bewilligung nicht garantiert werden.

Die Bewilligung ist durch die Veranstalterin allen Mitwirkenden auszuhandigen. Die Bewilligung ist
auf Verlangen gegentiber dem Personal der SBB, von Transsicura und/oder der Transportpolizei
vorzuweisen.

Das Einholen von allfalligen behordlichen Bewilligungen (Lebensmittelinspektorat, Feuer- und Ge-
werbepolizei, Beschallung etc.) liegt in der Verantwortung der Veranstalterin.

In grossen Bahnhofen kénnen - raumlich abgetrennt - gleichzeitig weitere Promotions-Aktivitaten
stattfinden.

2.1. Tarif

Fur Standaktionen wird von der SBB eine Entschadigung gemass geltendem Tarif erhoben.
Unterschriftensammlungen und Verteilaktionen sind kostenlos. Dies gilt jedoch fur Verteilgut ohne
kommerzielles Logo. Ansonsten gelangen die Konditionen und Nutzungsbestimmungen fir kom-
merzielle Promotionen zur Anwendung. Die Kosten umfassen das Entgelt geméass Auftragsbestati-
gung. Die MwSt. ist zusatzlich geschuldet.

Die Bewilligung und Rechnung werden getrennt ausgestellt. Der Zahlungseingang bei der SBB
muss vor der Promotion stattfinden. Widrigenfalls darf die Promotion nicht durchgefiihrt werden.

Nicht inbegriffen bei der Miete der Promotionsflachen sind Parkplatze, Abfallentsor-gung,
Nachreinigungen etc. (Ausnahmen bleiben vorbehalten).

2.2.  Vertragsabschluss / Stornierung

Der Vertrag kommt zustande mit der Zustellung der Auftragsbestétigung durch die SBB AG.
Der Vertrag kann vom Veranstalter mit folgenden Kostenfolgen storniert oder umgebucht werden
(Kosten in % des Rechnungsbetrages):

- 10 bis 8 Wochen (70. bis 56. Tag) vor der Aktion: 20%

- 7 bis 6 Wochen (55. bis 36. Tag) vor der Aktion: 50%

- ab 5 Wochen (35. bis 1. Tag) vor der Aktion: 100%

3. Zulassungsbedingungen

Die Vergabe der Promotionsplatze erfolgt nach dem Prinzip ,first come, first served®.

Der gleichen Partei resp. Organisation wird in der Regel nur 1 Mal pro Woche am gleichen
Bahnhof eine Promotion bewilligt. Buchungen Uberparteilicher Komitees (d.h. Zusam-
menschlisse mehrerer Parteien im Hinblick auf eine Abstimmung oder Wahl) werden von dieser
Kontingentierung nicht erfasst.

Alle fur die Bewilligung erforderlichen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Antragstellung
vollstandig beizufiigen. Bei Verteilaktionen sind ein Abbild / PDF samtlicher Verteilgtter, der
Verteilbehaltnisse sowie eine Kontaktangabe der vor Ort verantwortlichen Person beizufiigen.
Bei Standaktionen sind zuséatzlich ein Abbild / PDF des Standkonzepts sowie aller Standelemente
beizufiigen. Liegen nicht alle geforderten Unterlagen vor, wird der Antrag abgelehnt.

217


https://promo.sbb-immobilien.ch/

Die Bewilligung fur ideelle Promotionen wird bei Verteilaktionen maximal fiur die Dauer eines
Halbtags, bei Standaktionen minimal fur einen ganzen Tag erteilt. Der Vormittag beginnt mit der
Abfahrt des ersten Zugs und endet um 12.00 Uhr. Der Nachmittag beginnt um 12.00 Uhr und
endet mit dem letzten ankommenden Zug. Allfallige Vorbereitungs-, Auf- und Abbauarbeiten sind
innerhalb dieser Zeitspanne auszuftihren. Ein vorzeitiger Abbruch der Promotion berechtigt zu
keiner Tarifreduktion.

Bewilligungsantrage, die unvollstandig sind oder nicht unseren Bestimmungen entsprechen,
werden abgelehnt. In diesem Fall ist ein neuer Antrag Uber unsere Webseite einzureichen.

3.1. Geldspenden

Geldspenden fur konkrete Hilfsprojekte oder fir gemeinnitzige Organisationen sind im Prinzip
moglich. Es muss ein spezifisches Standkonzept erstellt und durch die SBB AG bewilligt werden.
Es muss sich um einen Promotions-Stand handeln (Mindestens 3 x 3m). Tarif siehe Ziffer 2.1.
Eine aktive Kundenakquisition zu diesem Zweck ist nicht erlaubt.Die Geldspende ist
ausschliesslich bargeldlos zu leisten. Der Spenderin / dem Spender muss eine Quittung und auf
Wunsch eine Steuerbefreiungs-Bescheinigung fir die Spende ausgehandigt werden.
Spendensammlungen wie Kuchenverkaufe o.a. durch Schulen oder Privatpersonen sind nicht
erlaubt.

4. Abbruch von ideellen Nutzungen

Bei Missachtung von Auflagen der SBB AG, oder den vorliegenden Nutzungsbestimmungen koén-
nen die SBB AG durch die Sicherheitsorgane oder ihre Verantwortlichen vor Ort der Veranstalterin
die Bewilligung fur die Promotion entziehen und den unmittelbaren Abbruch der Promotion verlan-
gen. In schweren Fallen kann eine Nichtbeachtung zur Verweigerung von Bewilligungen fir kinf-
tige ideellen Promotionen fuihren. In diesen Fallen besteht kein Anrecht auf Rlickerstattung eines
allfallig bezahlten Tarifs.

Die SBB AG und ihre Sicherheitsorgane kénnen eine Aktion aus wichtigen betrieblichen Griinden
jederzeit abbrechen, verschieben oder annullieren. Die SBB AG informiert die Veranstalterin so
schnell als méglich.

Larmemissionen und Erschitterungen durch Bauarbeiten in den Bahnhofen kdnnen nicht ausge-
schlossen werden. Ein Anspruch auf Schadenersatz besteht nicht.

5. Allgemeines

Allfallige Immissionen wie inshesondere Larm (inkl. Musizieren, Benutzen von Megaphonen oder
Lautsprechern), Geruchseinfliisse, Lichteffekte etc., welche bei Durchfiihrung einer Promotion ent-
stehen, missen der SBB AG angemeldet und durch diese vorgéngig bewilligt werden. Es ist eine
minimale auf die Promotionsflache ausgerichtete Beschallung méglich.

Glasgebinde-Verteilungen sind verboten.
Bei Samplingaktionen ist das Abgeben von Getranken in offenen Gebinden verboten.

Die Veranstalterin muss durch eine klare Anschrift erkennbar sein. Das Personal der Veranstalterin
muss als solches erkennbar sein (Kleidung, Namensschild etc.).

Promotionen miissen professionell und ansprechend gestaltet sein. Unprofessionelles Auftreten
kann dem Image der SBB AG schaden und berechtigt gemass Ziff. 4 zum Abbruch der Promotion.

Auf offenen Platzen ausserhalb des SBB-Areals ist je nach ortlicher Gesetzgebung, eine kommu-
nale und/oder kantonale Bewilligung erforderlich.
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6. Organisation

Die Veranstalterin setzt sich nach Erhalt der Bewilligung, spéatestens jedoch 5 Arbeitstage vor
dem Durchfihrungstag mit der in der Bestatigung angegebenen Kontaktstelle per E-Mail in Ver-
bindung. Innerhalb von 48 Stunden antwortet die zustandige Person des SBB Facilitymanage-
ments, damit die Logistikablaufe (Anlieferung, Sicherheitsfragen etc.) besprochen werden kénnen.

Wenn notig, erfolgt am Promotionstag eine personliche Einweisung vor Ort. In kleineren Bahnho-
fen erfolgt keine persdnliche Einweisung.

Die Kontaktaufnahme muss mit jedem aufgefiihrten Bahnhof erfolgen. Bei verspéateter Anmeldung
kann die ordnungsmassige logistische Abwicklung der Promotion vor Ort nicht garantiert werden.

Es ist eine Kontaktperson der Veranstalterin vor Ort mit Mobile-Nummer bekannt zu geben, die je-
derzeit wahrend der Promotion erreichbar ist.

7. Standorte

7.1. Allgemeines

Die SBB AG definiert die auf inrem Areal flr Promotionen zur Verfligung stehenden Standorte. Auf
Perrons, bei Perronzugangen, Treppen, Rampen, Liften, Rolltreppen, Unterfiihrungen, Automaten,
Geschéftseingdngen und anderen Dienstleistungspunkten sind keine Promotionen zugelassen.
Aus Sicherheitsgrinden muss bei Zu- und Abgangen zu Treppen, Rolltreppen, Rampen etc. ein
gebUhrender Abstand (in der Regel 5m) gewahrt werden. Blindenleitlinien sind mit einer Mindest-
distanz von 60cm freizuhalten. Es sind ebenfalls Korridore definiert, die dem freien Kundenfluss
dienen.

Die Promotion hat zwingend im zugewiesenen Bereich stattzufinden. Fir jeden Bahnhof ist dieser
Bereich mittels eines Plans oder einer Fotomontage klar definiert. Die Ansprache von Passantin-
nen und Passanten abseits des bezeichneten Verteilpunktes oder der Standflache ist nicht gestat-
tet.

Promotionen kénnen aus Platz- und Sicherheitsgrinden nicht in jedem Bahnhof durchgefihrt wer-
den.

Die detaillierten Informationen sind online unter https://promo.sbb-immobilien.ch abrufbar.

7.2. ldeelle Standaktionen

Fur ideelle Standaktionen wird von der SBB eine Entschadigung gemass geltendem Tarif erhoben.
In der Bewilligung werden die zul&ssigen Installationen bezeichnet. Die maximale Standgrdsse fur
ideelle Promotionen betragt in der Regel 3 x 3 m. Es kdnnen Zelte, Theken, Sitzgelegenheiten,
Werbetrager, Wande, elektronische Informationsgerate oder Ahnliches aufgestellt werden. Die Be-
schaffung des Standmaterials sowie dessen Auf- und Abbau ist Sache der Veranstalterin. Samtli-
che damit zusammenhangende Kosten tragt die Veranstalterin.

Ausnahmsweise durfen an kleinen Bahnhofen Theken in der Grosse von 100 x 100 cm an Verteil-
oder Fundraisingpunkten aufgestellt werden. Die Vorgaben unter Punkt 7.1 sind zu respektieren.
Zusétzliche Installationen sind nicht erlaubt. Die Promotor:innen dirfen sich auf einer Flache von 3
x 3 m um die Theke bewegen. Es sind maximal 4 Promotor:innen gleichzeitig zugelassen. Diese
Anordnung ist primar fir politische Parteien wahrend Parlamentswahlen vorgesehen.

7.3. ldeelle Verteilaktionen

Auf den Samplingpunkten durfen sich jeweils maximal 4 Promotor:innen mit vier Verteilbehaltnis-
sen aufhalten. Wenn es die ortlichen Platzverhaltnisse verlangen, hat die SBB AG ein
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Samplingpunkt in zwei halbe Samplingpunkte aufgeteilt. Pro halber Samplingpunkt sind zwei Pro-
motor:innen mit zwei Verteilbehaltnissen zugelassen.

Es muissen rollbare Behaltnisse von geringer Grosse, aus welchen das Verteilgut verteilt wird, ver-
wendet werden. Diese Behdltnisse dirfen Informationsanschriften tragen.

Die Nutzung von Cargo Bikes als Werbetrager oder als Verteilbehaltnis ist auf den Verteilpunkten
nicht zugelassen.

Es darf kein Materiallager errichtet und keine Displays irgendwelcher Art aufgestellt werden.

Das Verteilgut muss das Logo der Partei / Organisation aufweisen und darf keine Hinweise auf
Sponsoren oder komerzielle Logos / Anschriften enthalten. Andernfalls gelangen die Tarife fur
kommerzielle Promotionen zur Anwendung. Esswaren (z.B. Apfel) zum direkten Verzehr brauchen
keine Anschriften.

In kleineren Bahnhofen, in welchen keine Promotionsflachen definiert sind, gilt folgende Regel: Die
max. 4 Promotoren kdnnen sich auf dem Bahnhofsgeldnde frei bewegen. Ausgenommen sind Per-
rons, Unterfihrungen, Rampen, Lifte und Treppen.

7.4. Bewilligungsfreie Promotionspléatze

In den grésseren Bahnhofen sind am Boden kleine Flachen markiert, die ohne vorherige Anmel-
dung und Bewilligung fur die ideelle Nutzungen verwendet werden dirfen.

Alle Standorte sind mittels eines Plans oder einer Fotomontage klar definiert.
Die detaillierten Informationen sind online abrufbar_https://promo.sbb-immobilien.ch

Es gelten folgende Nutzungsvorschriften:

o Die Flachen stehen ausschliesslich fir ideelle Nutzungen zur Verfligung. Zugelassen sind
insbesondere Verteilungen und Unterschriftensammlungen, nicht jedoch Standaktionen.

e Es durfen rollbare Behaltnisse von geringer Grosse zum Mitbringen des Verteilguts verwen-
det werden (z.B. einachsiger Einkaufswagen). Diese Handwagen diirfen Informationsan-
schriften tragen.

¢ Die maximale Aufenthaltsdauer pro Nutzung betragt 20 Minuten. Danach ist der Platz wie-
der zu verlassen. Falls niemand anderes den Platz beansprucht, kann auch langer stehen
geblieben werden. Ist ein Platz besetzt, ist dies zu respektieren.

e Es durfen sich maximal zwei Personen auf einmal auf der Flache aufhalten.

e Aktives Anhalten oder sich in den Weg stellen von Passaten, das Musizieren oder Re-
den/Vortrage halten, ist nicht erlaubt.

8. Verhaltensregeln fur Promotor:innen

Die Promotor:innen haben sich hoflich und ansténdig zu benehmen und ein Schild mit dem
Logo/Bezeichnung ihrer Partei resp. Organisation zu tragen.

Eine ablehnende Geste oder ein ,nein danke" einer Passantin / eines Passanten ist zu respektie-
ren. Es ist darauf zu achten, dass Passanten nicht mehrmals angesprochen werden.

Aggressives Verhalten jeglicher Art, zum Beispiel Versperren des Weges, Festhalten am Arm, Zu-
rufen tUber weite Distanz, Nachpfeifen oder Ahnliches ist zu unterlassen.

Es ist nicht erlaubt, im Bahnhof zu rauchen. Zum guten Erscheinungsbild gehért, dass Kleider Ta-
schen etc. nicht im einsehbaren Bereich des Standes deponiert sind.
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9. Reinigung und Aufraumarbeiten

Die Veranstalterin ist fuir die Reinigung der Ortlichkeiten sowie die Entsorgung der Abfalle verant-
wortlich. Wenn nétig ist die Veranstalterin fur das Aufstellen zusatzlicher Abfallbehalter verantwort-
lich. Allfallige Nach- oder Extrareinigungskosten im Zusammenhang mit einer Promotion werden
der Veranstalterin in Rechnung gestellt.

Nach Vorabsprache kann in einigen Bahnhofen eine Entsorgung durch die SBB AG vorgenommen
werden. Die Abfallgebuhren werden der Veranstalterin nach der Promotion in Rechnung gestellt.

Die Veranstalterin ist verpflichtet, sich nach der Promotion selbststdndig nach verbliebenem Mate-
rial zu erkundigen und dieses innerhalb eines Arbeitstages abzuholen. Die Nachverrechnung von
Lagergebuhren bleibt vorbehalten.

10. Sicherheit

Die Veranstalterin ist fUr die Sicherheit der Promotion verantwortlich. Sie hat behindernde Perso-
nenansammlungen zu vermeiden.

Die Veranstalterin hat die giltigen Sicherheitsbestimmungen der Feuerpolizei, der kantonalen Ge-
baudeversicherung und weitere gesetzliche sowie bahnbetriebliche Vorgaben zu beachten und
einzuhalten.

Es durfen keine brennbaren Flissigkeiten und Gase auf den Promotionsplatzen gelagert und kein
offenes Feuer entfacht werden. Dekorationsmaterial und Ahnliches muss als nicht brennbar klas-
siert sein. Zur Verteilung gelangende mit Helium geftillte Ballone, die Verwendung von Heizpilzen
oder dergleichen sind in Bahnhdofen verboten.

Heliumballone zur Standdekoration sind erlaubt. Diese miissen jedoch ausserhalb des Bahnhofge-
baudes gefullt werden. Unter Druck stehende Gasflaschen sind in Bahnhofgebauden verboten.

Elektrische Installationen sind durch Fachpersonal auszufihren und miissen den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen.

11. Haftung

Die Veranstalterin haftet fur alle Personen-, Sach- und Vermégensschaden, welche auf die
Fundraising-Aktion zurtickzufiihren sind.

Die Veranstalterin muss Uber eine Haftpflichtversicherung mit einer gedeckten Schadensumme
von mindestens CHF 5 Mio. verfiigen.

Seitens der SBB AG wird keine Haftung flr Schaden der Veranstalterin oder Dritter tbernommen.
Dies insbesondere nicht fiir Diebstahl oder sonstige Schaden bei der Lagerung von Fundraising-
Material.

Zusétzliche Bestimmungen ortlicher Hausordnungen oder Reglemente sind zu beachten und gel-
ten als verbindlich. Die Bahnhofordnung ist einzuhalten.

12. Erganzende Bestimmungen

Informationen, welche die geplante Promotion betreffen, wie Ort, Datum, Promotions-Sujet und
Veranstalterin, dirfen durch die SBB AG an Dritte weitergegeben werden.
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Foto- und Filmaufnahmen im Zusammenhang mit der Promotion sind erlaubt und gelten als bewil-
ligt. Die Personlichkeitsrechte der aufgenommenen Personen sind einzuhalten. Fir Filmaufnah-
men in Bahnhofen ist eine Sondergenehmigung einzuholen: Film Fotoaufnahmen kommerzielle
Zwecke | SBB News

Sofern vorhanden, hat die Veranstalterin die Mdglichkeit den 6ffentlichen WLAN (WiFi)-Zugang der
SBB AG zu benutzen.

Einige Promotionsflachen sind mit Steckdosen fir LAN-Kabel ausgeristet. Mochte die Veranstalte-
rin diese benutzen, muss dies friihzeitig angemeldet werden. Die Benutzung ist kostenpflichtig.

Die SBB AG ubernimmt keine Haftung fur einen unterbruch- und stérungsfreien WLAN- und oder

LAN-Zugang. Die Veranstalterin ist fur die rechtskonforme Benutzung des WLAN- und/oder LAN-

Zugangs verantwortlich. Sie haftet der SBB AG fur Schaden, welche aus dem rechtswidrigen Ge-

brauch entstanden sind.

Die SBB AG behdlt sich jederzeit die Anderung der Nutzungsbestimmungen vor.

Soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, ist Bern ausschliesslicher
Gerichtsstand.

Ausgabe 06.11.2025

717


https://news.sbb.ch/medien/film-fotoaufnahmen-kommerzielle-zwecke
https://news.sbb.ch/medien/film-fotoaufnahmen-kommerzielle-zwecke

	1. Gegenstand
	2. Bewilligung
	2.1. Tarif
	2.2. Vertragsabschluss / Stornierung

	3. Zulassungsbedingungen
	3.1. Geldspenden

	4. Abbruch von ideellen Nutzungen
	5. Allgemeines
	6. Organisation
	7. Standorte
	7.1. Allgemeines
	7.2. Ideelle Standaktionen
	7.3. Ideelle Verteilaktionen
	7.4. Bewilligungsfreie Promotionsplätze

	8. Verhaltensregeln für Promotor:innen
	9. Reinigung und Aufräumarbeiten
	10. Sicherheit
	11. Haftung
	12. Ergänzende Bestimmungen



